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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . Roth, 
an den Vorsteher des Departements des Auswärtigen, N. Droz

B Streng Confidentiell und
nicht zu den Acten Berlin, 27. Februar 1888

Von bestunterrichteter Seite habe ich gestern betreffend Handelsvertragssitua
tion, mit der Bitte um unbedingte Discretion, nachstehende Andeutungen erhalten:

Bei der Feststellung der deutschen Gegenforderungen1 hat sich der Reichskanzler 
einfach auf folgende breite Grundlage gestellt: Der Export-W erth derjenigen Posi
tionen, betreffend welche Deutschland von der Schweiz Concessionen verlangt, soll 
annähernd dem Export-W erth derjenigen Positionen entsprechen, bei welchen 
Deutschland der Schweiz Concessionen macht.

An dieser Grundlage wird Fürst Bismarck im Falle der Weiterführung der Ver
handlungen zweifellos festhalten.

Sollten wir dieser Rechnungsweise gegenüber geltend machen zu müssen glauben, 
dass einzelne der Hauptforderungen Deutschlands, wie z. B. betreffend die Positio
nen Getreide, Rindvieh und Holz, von uns namentlich darum nicht zugestanden wer
den können, weil diese Positionen unsere Hauptkampfartikel Östreich-Ungarn 
gegenüber bilden d. h. also, dass wir diese Concessionen gestützt auf die Meistbegün
stigungsklausel Östreich-Ungarn gegenüber nicht mehr verwerthen könnten, wenn 
wir dieselben vorher Deutschland gemacht hätten, so ist dem gegenüber zu bemer
ken, dass man Deutscherseits einem eventuellen Antrage der Schweiz auf strenge 
Geheimhaltung der betr. Anträge und Zugeständnisse wohl unbedingt zustimmen 
würde. Wir könnten also bei diesem Verfahren die fraglichen Concessionen zwei Mal 
«verkaufen», einmal, auf obiger Rechnungsgrundlage, Deutschland und dann 
gleichzeitig noch Östreich-Ungarn gegenüber, von welchem wir natürlich ebenfalls 
die Geheimhaltung verlangen müssten.

Diese Bedingung der Geheimhaltung ist bei derartigen Verhandlungen schon oft 
gestellt und in der Regel auch immer acceptirt worden.

Deutschland gegenüber wäre es für uns darum von grossem Werth, die verlangten 
Concessionen auf Getreide, Vieh und Holz machen zu können, weil dieselben nam
hafte Export-Ziffern aufweisen, und weil wir durch diese Zugeständnisse verhindern 
könnten, dass die deutsche Regierung auf Grundlage der vom Fürsten Bismarck 
gestellten Bedingung der Compensation der gegenseitigen Export-W erthe, weitere 
Concessionen auf ändern Artikeln von uns verlange.

Unterhandeln wir zugleich mit Italien, so könnten wir bei dreiseitig durchgeführ
ter Geheimhaltung einzelne Concessionen also sogar dreimal «verkaufen».

Es wäre dann bei diesem Vorgehen einfach darauf zu achten, dass der formelle 
Abschluss der Verhandlungen möglichst zu dem gleichen Zeitpunkt erfolge.

1. Vgl. die Beilage zum Schreiben von Roth an Droz vom 18. 2 .1888, welche die deutschen K o n 
zessionen auf die schweizerischen Vorschläge und die deutschen Gegenforderungen enthält 
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Sollte etwa das Schicksal unserer Verhandlungen mit Deutschland eventuell spä
ter noch von den baumwollenen Stickereien abhängen, so ist Grund für die Annahme 
vorhanden, dass man uns Deutscherseits bei dieser Position noch entgegenkommen 
würde.

Deutschland hat überhaupt in den gedachten zwei Anlagen das letzte Wort noch 
nicht gesprochen. Das mögen wir aber, wie schon bemerkt, als feststehend betrach
ten, dass der Reichskanzler von der erwähnten Compensationsgrundlage betr. die 
Export-Werthe nicht abgehen würde.

Ich habe die Gewissheit, dass Vorstehendes genau den mündlichen Mittheilungen 
meines Gewährsmannes entspricht und bin auch fest überzeugt, dass diese Mitthei
lungen die Auffassung der deutschen Regierung getreu widergeben, weshalb ich 
nicht unterlassen wollte, Ihnen dieselben sofort zur Kenntniss zu bringen.

364
E 13 (B )/2 1 5

Der schweizerische Gesandte in Rom, S. Bavier, 
an den Vorsteher des Departements des Äussern, N. Droz

B Confidentiel Rom, 29. Februar 1888

Gestern Abend 9° habe ich Ihnen telegrafirt, der Text des chiffrirten Telegramms 
ist in meinem Brief vom 28ten enthalten.1

Um 10° erhielt ich dann Ihr in Bern um 4,45 aufgegebenes Telegramm2, das troz 
der von Ihnen verlangten Urgenz doch über 5 Stunden Zeit brauchte. Es lautet (chif- 
frirt):

Possédons télégramme 273 vous donnons instructions suivantes. Primo: si un 
accord avec France stipule statu quo pour machines et tissus coton vous concluerez 
un provisoire de trois mois au plus aux conditions offertes par Crispi le 214 tout en 
demandant ancien droit pour tessuti, tulli e mussole ricamati a catinella mais en 
acceptant une taxe unique de quatre cent cinquante francs pour tessuti ricamati a 
punto passato. Nouvelle classification ricamati inacceptable. Secondo: si un accord 
avec France stipule augmentations considérables pour machines et tissus coton unis 
vous concluerez un provisoire aux mêmes conditions mais en réservant les droits suis
ses pour Wermouth et en refusant d’omettre les parquets et les élastiques du Tarif A5. 
Tertio: si négociations avec France sont rompues vous accepterez conditions offertes 
par Crispi seulement si statu quo machines et tissus coton unis est concédé à nous et en 
stipulant les conditions ci-dessus pour broderies. Quarto: si Crispi refuse vous décla-

1. Beide Schriftstücke nicht abgedruckt.
2. N icht abgedruckt.
3. Nicht abgedruckt.
4. Vgl. das Schreiben von Bavier an D roz vom 21. 2 .1 8 8 8  (E 13 (B )/215) .
5. AS 1 8 8 3 - 1 8 8 4 ,  7, S. 406.
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